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Erwägungen

E. 1
Nach Art. 54 Abs. 1 BGG ergeht der Entscheid des Bundesgerichts in einer Amtssprache, in
der Regel in jener des angefochtenen Entscheids. Wurde dieser in einer anderen Sprache
abgefasst, bedient sich das Bundesgericht der von den Parteien verwendeten Amtssprache.
Der angefochtene Entscheid ist in englischer Sprache abgefasst. Da es sich dabei nicht um
eine Amtssprache handelt, ergeht der Entscheid des Bundesgerichts praxisgemäss in der
Sprache der Beschwerde ( BGE 142 III 521 E. 1).

E. 2.1
Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist die Beschwerde in Zivilsachen
unter den Voraussetzungen der Art. 190-192 IPRG zulässig ( Art. 77 Abs. 1 lit. a BGG ), in
der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Art. 389-395 ZPO (
Art. 77 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 2.2
Die Beschwerde im Sinne von Art. 77 Abs. 1 BGG ist grundsätzlich rein kassatorischer
Natur, d.h. sie kann nur zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen (vgl. Art. 77
Abs. 2 BGG , der die Anwendbarkeit von Art. 107 Abs. 2 BGG ausschliesst, soweit dieser
dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden). Soweit der Streit die
Zuständigkeit des Schiedsgerichts oder dessen Zusammensetzung betrifft, gilt davon eine
dahingehende Ausnahme, dass das Bundesgericht selber die Zuständigkeit oder die
Unzuständigkeit des Schiedsgerichts feststellen bzw. über die Ablehnung des betreffenden
Schiedsrichters befinden kann ( BGE 136 III 605 E. 3.3.4 mit Hinweisen). Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass das Bundesgericht die Sache an das Schiedsgericht zurückweist
(Urteile 4A_446/2022 vom 15. Mai 2023 E. 2.2; 4A_564/2021 vom 2. Mai 2022 E. 3.2;
4A_124/2020 vom 13. November 2020 E. 2.1, nicht publ. in BGE 147 III 107 ). Soweit die
Beschwerdeführerin über die verlangte Aufhebung des angefochtenen Schiedsentscheids
des TAS vom 27. Februar 2023 beantragt, es sei auch der Entscheid des Einzelrichters der
FIFA-Kommission für den Status von Spielern vom 12. Oktober 2021 aufzuheben, bei dem
es sich nicht um einen nach Art. 77 Abs. 1 BGG anfechtbaren Entscheid eines
Schiedsgerichts handelt ( BGE 148 III 427 E. 5.2.3; Urteile 4A_420/2022 vom 30. März
2023 E. 5.5.4; 4A_344/2021 vom 13. Januar 2022 E. 5.2), sind ihre Rechtsbegehren
unzulässig. Entsprechendes gilt für den Antrag, es sei auf die Klage des Beschwerdegegners
nicht einzutreten. Im Übrigen sind die Anträge in der Beschwerde jedoch zulässig.



E. 2.3
Nach Art. 77 Abs. 3 BGG prüft das Bundesgericht nur die Rügen, die in der Beschwerde
vorgebracht und begründet worden sind; dies entspricht der in Art. 106 Abs. 2 BGG für die
Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht
vorgesehenen Rügepflicht ( BGE 134 III 186 E. 5 mit Hinweis). Appellatorische Kritik ist
unzulässig ( BGE 134 III 565 E. 3.1; 119 II 380 E. 3b).

E. 2.4
Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist vollständig begründet einzureichen ( Art. 42
Abs. 1 BGG ). Kommt es zu einem zweiten Schriftenwechsel, darf die beschwerdeführende
Partei die Replik nicht dazu verwenden, ihre Beschwerde zu ergänzen oder zu verbessern
(vgl. BGE 132 I 42 E. 3.3.4). Die Replik ist nur zu Darlegungen zu verwenden, zu denen
die Ausführungen in der Vernehmlassung eines anderen Verfahrensbeteiligten Anlass
geben (vgl. BGE 135 I 19 E. 2.2). Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Replik darüber
hinausgeht, können ihre Ausführungen nicht berücksichtigt werden.

E. 2.5
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den das Schiedsgericht
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den
Lebenssachverhalt, der dem Streitgegenstand zugrunde liegt, als auch jene über den Ablauf
des Schiedsverfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt, zu dem
namentlich die Anträge der Parteien, ihre Tatsachenbehauptungen, rechtlichen
Erörterungen, Prozesserklärungen und Beweisvorbringen, der Inhalt einer Zeugenaussage,
einer Expertise oder die Feststellungen anlässlich eines Augenscheins gehören ( BGE 140
III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht kann die Sachverhaltsfeststellung des
Schiedsgerichts weder berichtigen noch ergänzen, selbst wenn diese offensichtlich unrichtig
ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (vgl. Art. 77 Abs. 2
BGG , der die Anwendbarkeit von Art. 97 BGG sowie Art. 105 Abs. 2 BGG ausschliesst).
Es überprüft die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Schiedsentscheids nur,
wenn gegenüber diesen Sachverhaltsfeststellungen zulässige Rügen im Sinne von Art. 190
Abs. 2 IPRG bzw. Art. 393 ZPO vorgebracht oder ausnahmsweise Noven ( Art. 99 BGG )
berücksichtigt werden ( BGE 144 III 559 E. 4.1; 142 III 220 E. 3.1, 239 E. 3.1; 140 III 477
E. 3.1; je mit Hinweisen). Wer sich auf eine Ausnahme von der Bindung des
Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen des Schiedsgerichts beruft und den
Sachverhalt gestützt darauf berichtigt oder ergänzt wissen will, hat mit Aktenhinweisen
darzulegen, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im schiedsgerichtlichen
Verfahren prozesskonform aufgestellt worden sind (Urteile 4A_30/2022 vom 3. Mai 2022
E. 2.2; 4A_461/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 1.4; 4A_35/2020 vom 15. Mai 2020 E. 1.4
mit Hinweisen; vgl. auch BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen).

E. 2.6
Der Sitz des Schiedsgerichts befindet sich vorliegend in Lausanne. Die Beschwerdeführerin
hatte im massgebenden Zeitpunkt des Abschlusses der im Arbeitsvertrag vom 2. Januar
2019 enthaltenen Schiedsklausel ihren Sitz in der Schweiz. Nach den Feststellungen im
angefochtenen Entscheid war der Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt
ausserhalb der Schweiz wohnhaft, weshalb das Schiedsgericht von einem Fall der
internationalen und nicht - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht - der nationalen
Schiedsgerichtsbarkeit ausging und die Bestimmungen des 12. Kapitels des IPRG als



anwendbar erachtete ( Art. 176 Abs. 1 IPRG ).

E. 2.6.1
Die Beschwerdeführerin stellt sich vor Bundesgericht auf den Standpunkt, es liege entgegen
der schiedsgerichtlichen Auffassung ein Binnenschiedsverfahren vor, das den
Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung ( Art. 353 ff. ZPO ) unterstehe.
Dabei macht sie geltend, das Schiedsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, der
Beschwerdegegner sei im massgebenden Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vom 2. Januar
2019 in Spanien, und damit ausserhalb der Schweiz, wohnhaft gewesen. Sie kritisiert in der
Folge jedoch lediglich in appellatorischer Weise die schiedsgerichtlichen Feststellungen
und unterbreitet dem Bundesgericht ihre eigene Sicht der Dinge hinsichtlich des
Wohnsitzes des Beschwerdegegners im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. So behauptet
sie entgegen dem angefochtenen Entscheid, die vom Beschwerdegegner im
schiedsgerichtlichen Verfahren eingelegten Unterlagen vermöchten seinen ausländischen
Wohnsitz nicht zu belegen, sondern zeigten (zumindest teilweise) vielmehr, dass er sich
bereits im Januar 2019 in der Schweiz zur Erfüllung des Arbeitsvertrags und damit mit der
Absicht dauernden Verbleibs aufgehalten habe. Zudem habe das Schiedsgericht die
Beweislast falsch verteilt. Die Beschwerdeführerin beruft sich im Anschluss daran zwar in
allgemeiner Weise auf den Beschwerdegrund von Art. 393 lit. e ZPO , vermag mit ihren
pauschalen Vorbringen jedoch weder eine offensichtlich aktenwidrige tatsächliche
Feststellung noch eine offensichtliche Rechtsverletzung aufzuzeigen (zur Einschränkung
des Beschwerdegrunds nach Art. 393 lit. e ZPO : BGE 142 III 284 E. 3.2 ; 131 I 45 E. 3.6
und 3.7; Urteile 4A_287/2022 vom 25. November 2022 E. 3.1; 4A_30/2022 vom 3. Mai
2022 E. 3.1). Selbst wenn der Beschwerdeführerin zu folgen gewesen wäre, dass sie sich
hinsichtlich der schiedsgerichtlichen Feststellung zum ausländischen Wohnsitz des
Beschwerdegegners im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vom 2. Januar 2019 auf den
Beschwerdegrund von Art. 393 lit. e ZPO berufen könnte, bliebe es demnach bei der
schiedsgerichtlichen Feststellung.

E. 2.6.2
Angesichts des im angefochtenen Entscheid festgestellten ausländischen Wohnsitzes des
Beschwerdegegners im Zeitpunkt des Abschlusses der im Arbeitsvertrag vom 2. Januar
2019 enthaltenen Schiedsvereinbarung kommen - entgegen den Vorbringen in der
Beschwerde - nach Art. 176 Abs. 1 IPRG die Bestimmungen des 12. Kapitels des IPRG zur
Anwendung. Dass die Parteien die Geltung dieses Kapitels ausgeschlossen hätten, macht
auch die Beschwerdeführerin nicht geltend ( Art. 176 Abs. 2 IPRG ).

E. 3
Die Beschwerdeführerin wirft dem Schiedsgericht vor, es habe sich zu Unrecht für
zuständig erklärt ( Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG ), da zum einen keine schiedsfähige
Streitsache vorliege und zum anderen der Beschwerdegegner nicht als Fussballtrainer (
"coach") im Sinne des anwendbaren FIFA-Reglements zu qualifizieren sei.

E. 3.1
Das Bundesgericht prüft die Zuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG in
rechtlicher Hinsicht frei, einschliesslich materieller Vorfragen, von deren Beantwortung die
Zuständigkeit abhängt ( BGE 147 III 107 E. 3.1.1; 146 III 142 E. 3.4.1; 144 III 559 E. 4.1).
Demgegenüber überprüft es die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen
Schiedsentscheids auch im Rahmen der Zuständigkeitsrüge nur, wenn gegenüber diesen



Sachverhaltsfeststellungen zulässige Rügen im Sinne von Art. 190 Abs. 2 IPRG
vorgebracht oder ausnahmsweise Noven ( Art. 99 BGG ) berücksichtigt werden ( BGE 144
III 559 E. 4.1; 142 III 220 E. 3.1, 239 E. 3.1; 140 III 477 E. 3.1; 138 III 29 E. 2.2.1; je mit
Hinweisen).

E. 3.2
Nachdem sich ergeben hat, dass es sich um ein Verfahren der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit handelt, auf das die Bestimmungen von Art. 176 ff. IPRG
anwendbar sind, hat das Schiedsgericht den von der Beschwerdeführerin erhobenen
Einwand der fehlenden Schiedsfähigkeit zutreffend unter dem Blickwinkel von Art. 177
IPRG geprüft. Dabei erwog es, bei den geltend gemachten Forderungen des
Beschwerdegegners handle es sich um vermögensrechtliche Ansprüche, die nach dieser
Bestimmung schiedsfähig seien. Die Beschwerdeführerin stellt sich vor Bundesgericht
unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Schiedsfähigkeit in der
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit ( BGE 144 III 235 ; 136 III 467 ) einzig auf den
Standpunkt, die vom Beschwerdegegner eingeklagten arbeitsrechtlichen Ansprüche seien
nach Art. 354 ZPO nicht schiedsfähig. Diese Bestimmung ist jedoch - wie sich erwiesen hat
- im zu beurteilenden Fall nicht anwendbar, weshalb die darauf gestützte Rüge der
fehlenden Zuständigkeit des Schiedsgerichts ins Leere geht. Dass die vorliegende
Streitsache nach der Bestimmung von Art. 177 IPRG schiedsfähig ist (vgl. BGE 144 III 235
E. 2.3.3; 136 III 467 E. 4.2), stellt auch die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Frage.

E. 3.3
Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Zuständigkeit der FIFA-Kommission für den Status
von Spielern hätte vorausgesetzt, dass der Beschwerdegegner als Fussballtrainer ( " coach
") im Sinne von Art. 22 Abs. 1 lit. c des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer
von Spielern zu qualifizieren sei ( " [...] FIFA is competent to hear [...] employment-related
disputes between a club or an association and a coach of an international dimension"). Die
Beschwerdeführerin verkennt, dass mit auf Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG gestützter
Unzuständigkeitsrüge vor Bundesgericht einzig geltend gemacht werden kann, das TAS
habe sich zu Unrecht zur Beurteilung der Anfechtungsklage für zuständig erklärt;
demgegenüber kann die vom TAS geprüfte und bejahte Zuständigkeit der
FIFA-Kommission für den Status von Spielern nicht Gegenstand der Rüge nach dieser
Bestimmung sein ( BGE 148 III 427 E. 5.2.4; Urteile 4A_420/2022 vom 30. März 2023 E.
5.2.4; 4A_344/2021 vom 13. Januar 2022 E. 5). Damit zielt auch das Vorbringen ins Leere,
der Einzelrichter der FIFA-Kommission habe die Bindungswirkung eines vorangehenden
(angeblich rechtskräftigen) Unzuständigkeitsentscheids der FIFA-Kommission missachtet.
Auf die Rüge der fehlenden Zuständigkeit der FIFA-Kommission ist nicht einzutreten. Die
Beschwerdeführerin fügt zwar in allgemeiner Weise an, "in dieser Konstellation" sei auch
das - von ihr selbst angerufene - TAS nicht befugt gewesen, als Rechtsmittelinstanz in der
Sache zu entscheiden und stellt vor Bundesgericht unter anderem das Begehren, es sei die
Unzuständigkeit des TAS festzustellen. Sie begründet diese Rüge und diesen Antrag jedoch
nicht weiter, weshalb auch darauf nicht einzutreten ist.

E. 4.1
Unter dem Titel "Keinerlei Ansprüche des Beschwerdegegners gegen die
Beschwerdeführerin" übt die Beschwerdeführerin unzulässige inhaltliche Kritik am
angefochtenen Schiedsentscheid, indem sie vorbringt, sie habe "keinerlei vertraglichen



Pflichten gegenüber dem Beschwerdegegner verletzt" und schulde diesem "weder
irgendwelche Lohnzahlungen noch Schadenersatz". Sie verkennt mit ihren Ausführungen,
mit denen sie dem Schiedsgericht eine "offensichtlich falsche" Anwendung von Art. 337b
Abs. 1 OR sowie Art. 337c Abs. 3 OR vorwirft, dass nach der gesetzlichen Regelung von
Art. 190 Abs. 2 IPRG die materiellrechtliche Überprüfung eines internationalen
Schiedsentscheids durch das Bundesgericht auf die Frage beschränkt ist, ob ein
Schiedsspruch mit dem Ordre public ( Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG ) vereinbar ist ( BGE 127
III 576 E. 2b; 121 III 331 E. 3a). Gegen den Ordre public verstösst die materielle
Beurteilung eines streitigen Anspruchs nur, wenn sie fundamentale Rechtsgrundsätze
verkennt und daher mit der wesentlichen, weitgehend anerkannten Wertordnung
schlechthin unvereinbar ist, die nach in der Schweiz herrschender Auffassung Grundlage
jeder Rechtsordnung bilden sollte ( BGE 144 III 120 E. 3.2 und E. 5.1). Eine solche
Verletzung vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Sie räumt selber ein, dass
das Schweizer Recht in Art. 337c Abs. 3 OR eine zivilrechtliche Strafzahlung ausdrücklich
vorsieht (dazu BGE 133 III 567 E. 3.4). Indem sie dem Schiedsgericht vorwirft, die
Voraussetzungen dieser Bestimmung seien im zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht
erfüllt gewesen, übt sie unzulässige inhaltliche Kritik an der schiedsgerichtlichen
Rechtsanwendung (vgl. auch Urteile 4A_458/2009 vom 10. Juni 2010 E. 4.4.3.4;
4A_320/2009 vom 2. Juni 2010 E. 4.5).

E. 4.2
Unbegründet ist zudem der unter dem gleichen Titel erhobene Vorwurf der
Beschwerdeführerin, das Schiedsgericht habe den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (
Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG ), indem es ihren Eventualstandpunkt unberücksichtigt gelassen
habe, wonach im Falle der Bejahung eines Schadenersatzanspruchs verschiedene Beträge
daran angerechnet werden müssten. Ausgehend von den Ausführungen in der Beschwerde
ist nicht ersichtlich, inwiefern das Schiedsgericht ihre Vorbringen in Verletzung des
Gehörsanspruchs übergangen haben soll. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin
anzunehmen scheint, hat das Schiedsgericht den Einwand des Beschwerdegegners, wonach
die neu erhobenen Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Höhe des
Schadenersatzes unzulässig seien, abgewiesen und die Vorbringen als zulässig erachtet. Im
Umstand, dass das Schiedsgericht den entsprechenden Argumenten im Rahmen der
Schadensberechnung bzw. Schadenersatzbemessung nicht folgte, ist keine Verletzung des
rechtlichen Gehörs zu erblicken. Unverständlich ist im Übrigen der im gleichen
Zusammenhang erhobene Vorwurf, das Schiedsgericht habe ihm unterbreitete
Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen ( Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG ), führt die
Beschwerdeführerin doch einzig verschiedene Sachvorbringen im Rahmen des
Schiedsverfahrens auf, nimmt jedoch nicht auf konkrete Rechtsbegehren Bezug. Die Rüge
geht fehl.

E. 5
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des
Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig
( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ). Der Verfahrensbeteiligten wird keine
Parteientschädigung zugesprochen ( Art. 68 Abs. 1 BGG ).
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